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Drei und Zwanzigſter Jahrgang
Quartal. Mittwoch den 10. October 1849. Stück 3.

Bekanntmachung e n.An Stelle des zum Mitgliede des Collegii der Königlichen General- Eommiſſion zu Stendal ernannten Regierungs-
raths Schultze iſt der ſeither als Hülfsarbeiter des Collegii dieſer Behörde beſchäftigt geweſene Oberlandes-Gerichtsaſſeſſor
Helmke als Spezialcommiſſarius in Auseinanderſetzungsſachen zu Merſeburg angeſtellt worden. Bis zu ſ
treffen daſelbſt wird der Kammergerichts Aſſeſſor Wichmann aus Stendal die Leitung der Geſchäfte einſtweilen übernehmen.

Merſeburg, den 6. October 1849.

Schwurgerichts- Sitzungen
Am 11. September waren zwei der Angeklagten beim

Aufruf der Sache nicht gegenwärtig. Es waren dies der
frühere Gerichtsbote Johann Chriſtoph Höhndorf, 52 Jahr
alt, verheirathet, Vater von 10 Kindern, Jnhaber der Kriegs-
denkmünze. Gegen ihn geht die Anklage dahin, daß er im
October v. J. als Deputirter den demokratiſchen Congreß
in Berlin beſucht hat, daß er ferner in der Volksverſamm-
lung vom 14. November aufrühreriſche Reden geführt na-
mentlich erklärt hat, es werde die Zeit bald kommen, wo
man zu den Waffen greiſen müſſe, der König habe mit ſei-
nen Verheißungen nicht Wort gehalten, es ſei nun Zeit,
ſich ſelbſt zu verſchaffen, was verheißen wäre. Man müſſe
der National Verſammlung zu Hülfe eilen und er ſelbſt
werde der Erſte ſein, der deshalb das Schwert ergreife. Er
ſordere einen Jeden auf, ein Gleiches zu thun. Am Ende
ſeiner Rede verlangte er, daß alle die, welche hierzu bereit
ſeien, die Hand erheben ſollten, und bemerkte, daß es nicht
eher beſſer werde, als bis mit der Brandfackel in der Hand
von einem Dorfe zum andern gezogen werde. Jn dieſer
Verſammlung verſchloß er die eine Thür des Saales, da-
mit Jeder die von Röſer entworfene Adreſſe unterſchreiben
ſolle, und übernahm auch die von Röſer in Anregung ge-
brachte Geldſammlung. Jn der Landwehr- Verſammlung
am 20. November ſprach ein Schauſpieler, der ſich für einen
Hannoveraner ausgab, und erlaubte ſich verſchiedene Schmäh-
reden gegen den König von Preußen. Als dieſer geredet, rief
Höhndorf mit lauter Stimme: „Bravo dem Hannoveraner!“
Außerdem hatte er Steuerverweigerungs P
Extrablatt zu Nr. 109. der Halleſchen demokratiſchen Zeitung
ausgelegt. Gegen ihn iſt wegen Aufreizung zum Aufruhr
und Majeſtäts-Beleidigung Anklage erhoben worden.

Der zweite der ausgebliebenen Angeklagten war Wil-
helm Franke, 37 Jahr alt, Wundarzt I. Klaſſe, der freien
Gemeinde angehörig. Nach der Anklageſchrift war er Schrift-
führer des demokratiſchen Vereins in Mücheln, welchen Verein
er geſtändlich mit gegründet hatte, und hatte den Congreß

der Demokraten in Berlin im October als Deputirter be-
ſucht. Er hatte geſtändig am 19. November einen Brief
an Rawald geſchrieben worin er die Aufnahme der in
Mücheln und Neumark gefaßten Beſchlüſſe vom 18. Novem-
ber verlangte und ſich darüber beklagte, daß der Kreisaus-

Der Königl. Landrath Weidlich.

lacate und das

ſchuß in Halle gar kein Lebenszeichen von ſich gebe, die
Hände in den Schooß lege und jeden Verein auf ſeine ei-
gene Fauſt handeln laſſe, in einer Lage, wo Alles auf dem
Spiele ſtände. Jn der Landwehr- Verſammlung vom 20. No-
vember theilte er Artikel gegen die Einberufung der Landwehr
mit und ſuchte außerdem noch von der Befolgung der Ein-
berufungsordre abzuhalten. Jn der Bürgerverſammlung
vom 21. November, als der Bürgermeiſter die von ihm ver
langte Herausgabe der Waffen verweigert hatte, verlangte
Franke, daß der Bürgermeiſter abgefetzt werde, weil er mit
dem Landrathsamt verkehre und nicht zu ſeiner Partei ge
höre. Auch verlangte er, daß ein Sicherheits Ausſchuß ge
bildet werde. Gegen ihn iſt wegen Theilnahme an der Auf-
reizung zum Aufruhre Anklage erhoben.

Beim Aufrufe fanden ſich von den Angeklagten anwe-
ſend: der Tiſchlergeſell Friedrich Auguſt Rabe, 26 Jahr alt,
unverheirathet, Kriegsreſerviſt, der Beutlermſtr. Ernſt Rein-
hardt, 30 Jahr alt, evangeliſch, Vater von 2 Kindern und
der Maurer Friedrich Auguſt Hildebrand, 29 Jahr alt, ver
heirathet, Vater eines Kindes. tVertheidiger des Rabe iſt der Rechts-Awalt Götz, wäh-
rend Reinhardt und Hildebrand den Rechts Anwalt Bielitz
zum Vertheidiger haben.

Die Anklage gegen Rabe geht dahin daß er die ſchon
früher erwähnte Aufforderung an die Landwehrmänner, ſich
am 20. November in Mücheln zu verſammeln um einen
Beſchluß wie in Halberſtadt zu faſſen, wenn auch nicht ſelbſt
verfaßt, doch in das Querfurter Kreisblatt hat einrücken laſ-
ſen. Er legte in der Verſammlung ſelbſt eine ſelbſt ver-
faßte Adreſſe an die National-Verſammlung, für welche man
ſtehen und fallen wolle, zur Unterſchrift aus, ſammelte Geld
zur Deckung der Koſten, mit dem Bemerken, daß Ueberſchüſſe
an die Familie von Robert Blum geſendet werden ſollten
und legte höchſtwahrſcheinlich noch Adreſſen aus, worin die
Erklärung enthalten war, daß die Unterzeichneten der Ein-
berufungsordre nicht Folge leiſten würden. Jn der gedach-
ten Verſammlung war auch Dr. Stockmann als Redner
aufgetreten und hatte aufgefordert, die Landwehr möge ſich
nicht ſtellen oder mit den Waffen zu ihm nach Bibra kom
men, wo ſie Quartier und Tractament erhalten ſollten. Zu
der Landwehr- Verſammlung hatte Rabe ſchon am 18. No-
vember im demokratiſchen Verein mit dem Bemerken einge
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laden daß die Landwehr fort ſolle, er aber den Vorſchlag
mache, daß Keiner ginge.

Der Beutlermeiſter Reinhardt war nach der Anklage
Mitglied des demokratiſchen Klubs in Mücheln und als De
putirter im October v. J. in Berlin beim 2. demokratiſchen
Congreß. Er hatte in der Volksverſammlung vom 14. No-
vember für den Kreisausſchuß Geld mit eingeſammelt, hatte
im Auftrag von Röſer am 20. November von Küchenmeiſter
Steuerverweigerungs-Plakate und das Extrablatt der Halle
ſchen demokratiſchen Zeitung Nr. 109. geholt und an die
Straßenecken anſchlagen laſſen und hatte endlich in der Bür-
ger Verſammlung vom 21. November, wo die Herausgabe
der Waffen verlangt worden war, von dem Bürgermeiſter
die beſtimmte Erklärung verlangt, ob er es mit der Krone
oder der National Verſammlung halte?

Der Maurer Hildebrandt endlich war nach der Anklage
als Mitglied des demokratiſchen Vereins ebenfalls nach Ber-
lin zum zweiten demokratiſchen Congreß deputirt worden.
Jn der Volksverſammlung vom 14. November war er als
Redner aufgetreten, hatte referirt, daß er eine Rundreiſe ge-
macht und überall Sympathien für die National-Verſamm-
lung gefunden habe. Er forderte auf, es nur mit der Na-
tional- Verſammlung zu halten, und nur das zu thun, was
dieſe anordne. Auch er veranlaßte die in dieſer Verſamm-
lung vorgenommene Geldſammlung. Auf Veranlaſſung meh-
rerer Bauern in Carsdorf hatte er in einer Verſammlung
Reden gehalten, namentlich über den Begriff von Demokratie
ſo wie über die Steuerverweigerung, und hatte geſtändlich
dort Steuerverweigerungs-Plakate ausgetheilt.

(Fortſetzung in der Beilage.)

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Unteroffizier und Oeconomieſchreiber im 12.

Huſ. Reg. Dießner eine Tochter dem Kreis-Steuereinnehmer Höne ein Paar
Zwillingsſöhne. Geſtorben? der Bürger und Glaſermſtr. Fauſer, im
61. J., an der Waſſerſucht.

Stadt. Geboren: dem Buchbinder Adler ein Sohn dem Sattlermſtr.
Richter eine Tochter dem Bürger und Schloſſermſtr. Wittig eine Tochter
dem Tiſchlermſtr. Hoffmann eine Tochter dem Korbmachermſtr. Naumann ein
Sohn eine außerehel, Tochter ein außerehel. Sohn. Getrauet: der
Braugehülfe Naumann mit Mar. Roſ. Kar. Lellau. Geſtorben: die
Ehefrau des Bürgers und Bäckermſtrs. Lange, im 50. J. an der Cholera
der Kupferſchmiedegeſell Lommatzſch, im 47. J. an der Cholera der Hand-
arbeiter Lehnert, im 41. J. an der Cholera der hinterl. 2. Sohn des
Fabrikarbeiters Koch, im 13. J. an der Cholera der hinterl. 2. Sohn des
Schneidergeſellen Bergmann, im 12. J., am Kopfkrampfe der älteſte Sohn
des Maurergeſellen Hartung, im 24. J., an der Cholera die einzige Tochter
des Handarbeiters Max, im 6. J., an der Cholera die Ehefrau des Hand-
arbeiters Kuhblank, im 44. J. an der Cholera die hinterl. Wittwe des
Handarbeiters Gläſer, im 42. J., an der Cholera der 3. Sohn des Bürgers
und Schuhmachermſtrs. Berger, im 6. J., an der Cholera der einzige Sohn
des Schloſſermſtrs. Londershauſen, im 3. J., am Keuchhuſten ein außerehel.
Sohn im 6. J. an der Cholera die hinterl. jüngſte Tochter des Bürgers
und Buchdruckereibeſitzers Herling, 2 J. 3 W. alt, an der Bräune der
Schloſſermſtr. Londershauſen, 29 J. 1 M. alt, an der Cholera eine außerehel.
Tochter, 2 W. alt, an Krämpfen.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Erbert eine Tochter.
Jm ſtädtiſchen Krankenhauſe ſind geſtorben:

Der Muſikus Burghardt aus Hundeshagen bei Worms im 29. J. an
der Cholera die Wittwe Nagelſchmied, 61 J. alt, an der Cholera der Hut-
mann Apel aus Teutſchenthal, 67 J. alt, an der Cholera

Altenburg. Getrauet: der Königl. Pr. Regierungs Supernumerar
G. Th. B. Hoffmann mit Jgfr. Martha Louiſe Rauch aus Langenſalza.
Geſtorben: die hinterl. Wittwe des Hülfscanzliſten Dietrich, 64 J. alt,
an der Cholera die Ehefrau des Bürgers und Obſthändlers Werner, im 61. J.,
an Schwäche; ein außerehel. Sohn, 4 J. 2 M. 10 T. alt, an Kopfwaſſer
ſucht die dritte Tochter (1. Ehe) des Bürgers und Weißbäckermſtrs. Taude,
21 J. alt, an der Cholera

Bekanntmachungen.
Wahl der Stadtverordneten. Nach den Be-

ſtimmungen des ſtädtiſchen Statuts ſollen die zur Ergänzung
der Stadtverordneten Verſammlung erforderlichen Wahlen
in dieſem Jahre

Sonntag am 14. October
von dem erſten Wahlbezirk, dem erſten Stadtviertel, früh 93 Uhr,

zweiten zweiten 107dritten dritten 117Montag am 15. Oetober
von dem vierten Wahlbezirk, dem vierten Stadtviertel, früh 9 Uhr,

fünften der Altenburg,
ſechſten dem Neumarkt und Dom, 11

in dem großen Rathhausſaale vollzogen werden.
Es ſcheiden in dieſem Jahre aus von den

Stadtverordneten
Herr Poſthalter und Gaſtgeber Palmié,

Schenkwirth Uhde,
Schneidermeiſter Eichler,
penſ. Feldwebel Hinſching,

und von den Stellvertretern
Herr Kaufmann Meißner,

Drechslermeiſter Möllnitz-Schier,
Schmiedemeiſter Vogel,
Seilermeiſter Bär,
Kaufmann Tetzner,
Zimmermeiſter Kops.

Die Ausſcheidenden ſind ſofort wieder wählbar.
Jeder der ſechs Wahlbezirke erwählt einen Stadtverord-

neten und einen Stellvertreter. Das namentliche Verzeich-
niß der hierzu Wählbaren wird vor dem Wahltermine in
die Häuſer vertheilt werden und liegt auch nebſt der Bürger-
rolle und der Liſte aller wahlberechtigten Bürger von heute
ab in unſerem Secretariate öffentlich aus. Etwaige Ein-
wendungen dagegen müſſen binnen 14 Tagen bei uns an-
gebracht werden. Spätere Erinnerungen müſſen für dieſes
Jahr unberückſichtigt bleiben.

Wir geben der Hoffnung Raum, daß dem wichtigen
Wahlgeſchäft die regſte Theilnahme werde zugewendet werden.
Möge hierzu auch beitragen der feierliche Gottesdienſt, wel
cher in allen hieſigen Kirchen vor der Wahlhandlung mit
beſonderer Beziehung auf das Wahlgeſchäft ſtattfindet!

Merſeburg, den 11. September 1849.
Der Magiſtrat.

Erwiederung. Als das Gerücht, es ſolle die neu
zu errichtende Oberpoſt Direction ihren Sitz nicht in Mer-
ſeburg ſondern in Halle angewieſen erhalten zu unſrer
Kenntniß gelangte, wurde von uns ſofort am 28. Septem-
ber d. J. eine Vorſtellung an den Herrn Handelsminiſter
entworfen und am 29. v. Mts. abgeſendet. Ein Beſcheid
hierauf iſt uns bis jetzt noch nicht zugegangen.

Wir machen dies in Folge der in dieſem Blatte vom
6. October d. J. enthaltenen Anmerkung zur Beruhigung
unſerer Mitbürger hierdurch öffentlich bekannt, mit dem Be-
merken, daß derartige, das Jntereſſe unſerer Stadt betreffende
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und aus demſelben hervorgegangene Wünſche, die von uns
gewiß gern entgegen genommen werden wenn ſie, wie
in dem vorliegenden Falle, nicht ſchon erfüllt ſind gewiß
ſchneller zum Ziele führen wenn ſie bei uns unmittelbar
angebracht werden.

Merſeburg, den 6. October 1849.
Der Magiſtrat und die Stadtverordneten-
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gung vermiethet werden.

Steckbrief.Der bei uns zur Unterſuchung gezogene, unten ſigna-
liſirte Steindrucker Julius Schmerwitz aus Halle hat
ſich der Eröffnung des Erkenntniſſes durch die Flucht ent
zogen. Wir erſuchen daher, denſelben im Betretungsfalle
zu arretiren und uns zuführen zu laſſen.

Merſeburg, den 3. October 1849.
Königliches Kreisgericht I. Abtheilung.

Signalement.Perſons-Beſchreibung. Größe: 5 Fuß 5 Zoll;
Statur: ſchlank; Haare: ſchwarz Stirn hoch Augen:
rau; Augenbraunen: ſchwarz Naſe: lang Kinn: rundMund groß; Zähne: geſund; Bart: ſchwarz Geſichts-

ſarbe: geſund Geſichtsbildung: lang Sprache: deutſch;
Beſondere Kennzeichen Pockennarben.

Kleidung. Ein ſchwarzer Tuchüberrock eine graue
Tuchhoſe eine blaue Pique-Weſte ein karrirtes baumwol-
lenes Halstuch ein Paar Stiefeln ein Hemde eine weiß
karrirte Sommermütze.

Bekanntmachung.
Jn dem zu dem Nachlaß der Fiſchermeiſter Hippeſchen

Eheleute gehörigen Hauſe in der Fiſchergaſſe Nr. 386. des
Brandkataſters, ſollen 2 Wohnſtuben, eine Küche nebſt Bo
denraum ſoſort auf 1 Jahr, unter vierteljährlicher Kündi-

Miethsluſtige haben ſich wegen
der näheren Bedingungen bei dem Vormunde, Kaufmann
Herrn Ortmann hierſelbſt oder an Kreisgerichtsſtelle zu melden.

Die zu demſelben Nachlaß gehörige 4 Hufe Feld in
hieſiger Flur wird unſerer Bekanntmachnug vom 29. v. M.
zufolge, am 18. October, Vormittags 11 Uhr, an Kreis
gerichtsſtelle verpachtet werden.

Merſeburg, den 8, October 1849.Königl. Preuß Kreisgericht II. Abtheilung.

Freiwilliger Verkauf.
Kreis- Gericht zu Weißenfels.Theilungshalber ſollen die zu dem Nachlaſſe des Müh

lenbeſitzers Chriſtian Gotthelf Fuchs zu Pörſten gehörigen
Grundſtücke

1) die Mühle im Dorfe Pörſten am Rippbache, mit
Wehr- und Mühlhauſe, Wirthſchaftegebäuden und
Hofraum, 2 Mahlgängen, einer Oelmühle mit 4 Paar
Oel- und 2 einzelnen Hirſenſtampfen Mühlengeräth-
ſchaften und Gemeinderecht, 3 Gärten, 2 Wieſen,
1 Krautland und 3 Hufe Feld in Großpörſtener Flur,
zuſammen abgeſchätzt auf 11,973 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf.,

2) 1 Acker Wieſe in der Flur Großgoddula, in den Brah-
merwieſen, angeblich werth 425 Thlr.,

„am 46. November 1849, Vormittags 11 Uhr,
in der Mühle zu Pörſten an den Meiſtbietenden, jedoch nur
freiwillig, verkauft werden.

Bedingungen und Taxe ſind in der Regiſtratur einzu
ſehen und über erſtere wird auch in der Mühle zu Pörſten
Auskunft ertheilt.

Pferde- Verkauf.
Sonnabend den 13. d. Mts. Vormittags 10 Uhr,

ſollen vom Königl. 12. HuſarenRegiment 5 überzählige
Dienſtpferde auf hieſigem Kloſterhofe gegen gleich baare Be

zahlung öffentlich an den Beſtbietenden verkauft werden.
Merſeburg, den 8. October 1849.

Jm Auftrage des Regiments-Commandos:
v. Klitzing,Lieutenant und DepotCommandant.

Auetivn. Es ſollen den 17. October d. J. Vor
mittags von 9 Uhr an, in dem Hippeſchen Hauſe in der
Fiſchergaſſe, Nachlaßeffecten, als: Möbeln, Betten, Wäſche,
Kleider, Gewichte, Kupfer und Meſſing, verſteigert werden.

Merſeburg, den 8. Oetober 1849.
Nagel, Auct.

Nach Abgabe der Stadt, ſo wie der Neumarkts- Brauerei
und der dadurch eingetretenen Erſparniß des jährlichen Pacht
zinſes von 1250 Thlr. bin ich in den Stand geſetzt, alle
bisher gelieferten Bierſorten in beſter Qualität für zum Theil
bedeutend billigere Preiſe aus meiner eigenen Brauerei zu
liefern und habe deshalb den Preis

1) des braunen Lager oder Schwarzbiers von 4 Thlr.
auf 3 Thlr. 5 Sgr.,

2) des braunen Lichtebiers von 2 Thlr. 10 Sgr. auf 2 Thlr.,
3) des Erlanger Lagerbiers von 3 Thlr. 15 Sgr. auf

2 Thlr. 25 Sgr.,
pro Tonne à 100 Quart ermäßigt.

Jndem ich hierauf beſonders aufmerkſam mache em-
pfehle ich zugleich:

4) Weizenlagerbier zu 3 Thlr. 15 Sgr.,
und

5) Goſe und Broyhan zu 3 Thlr.,
6) Neues bayerſches Lagerbier wird binnen

4 Wochen mit 4 Thlr. 15 Sgr. offerirt
werden.

Ferneren geneigten Aufträgen hält ſich empfohlen
lanß, Brauereibeſitzer,

in der untern Altenburg und Burgſtraßenecke.
Merſeburg, den 4. October 1849.

Anzeige. Durch den Ankauf des früher der Frau
Wittwe Morgenroth, jetzt mir zugehörigen, hierſelbſt in der
Burgſtraße suh Nr. 288. belegenen Hauſes, bin ich in den
Beſitz ausgezeichnet guter Bierkeller, ſo wie geeigneter Ver
kaufsräume gekommen. Hierdurch iſt es mir möglich ge-
worden in gedachtem Hauſe eine Niederlage der von mir
gebrauten Getränke zu halten und daſelbſt jeden derartigen
Auftrag prompt auszuführen.
zur Bequemlichkeit der Bier Conſumenten

pro Tonne zu
100 Buart.

in Theilkannen
à 8 Silbergr.,
in Quarten à
8 Pfennigen,

ſo wie auch vom 9. d. M. an
Erlanger Lagerbier in Quarten à 1 Silbergroſchen,
und Broyhan in Quarten zu demſelben Preiſe von 1 Silber-

groſchen verkauft.
Gute Back- und Stellhefen ſind daſelbſt ebenfalls zu haben.

Merſeburg, den 4. October 1849.
Clauß, Brauereibeſitzer,

in der untern Altenburg und Burgſtraßenecke.

an jedem Dienstage friſches Lichtebier,

An jedem Mittwoch iſt friſcher Broyhan zu haben bei
Clanß in der untern Altenburg

und Burgſtraßenecke.

Vermiethungsanzeige. Die zur Reſtauration ein-
gerichteten Localitäten im früher Morgenroth'ſchen, jetzt mir
zugehörigen Hauſe, beabſichtige ich an einen conceſſionirten
Schenkwirth unter ſehr annehmbaren Bedingungen zu ver
pachten.

Merſeburg, den 4. Oetober 1849. Clauß.

Auch wird in dieſem Hauſe.
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Auction. Die kommenden Sonnabend, den
13. dieſes Monats, von früh 9 Uhr an, im Thieslker-
ſchen Hauſe an hieſiger Waſſerkunſt ſtattfindende Ritt-
meiſter v. Hobeſche Mobilien- und KutſchwagenAuction,
in welcher auch noch 2 küpf. Keſſel, 1 engl. Sattel und ei-

nige Kleiderſchränke mit zur Verſteigerung kommen wird
hiermit nochmals in Erinnerung gebracht.

Merſeburg, den 8. October 1849.
Rindfleiſch, Auct. Comm.

Wohnungsveränderung.
Von heute an wohne ich im Hauſe des Herrn Kaufmann

Steckner am Markt Nr. 21.
Zugleich verfehle ich nicht anzuzeigen, daß bei mir alle

chir. Jnſtrumente, Baudagen, Scheeren, Raſir, Tranchir
Tiſch, Taſchen und Federmeſſer gefertigt werden. Auch
bemerke ich, daß alle dieſe Gegenſtände auf das Feinſte re
parirt und geſchliffen werden, bei

W. Weber,geprüfter chir. Jnſtrumentenmacher und Meſſerſchmied,

Röm. Piolin- Guitarre-Saiten,
Linirtes Noten-Papier,

in allen
Huſtav Lots am, Markt.

Anzeige.
Das unterzeichnete Commiſſions-Büreau iſt in den

Stand geſetzt, Allen, welche bis ſpäteſtens den 31, Oe-
tober d. J. deshalb in frankirten Briefen bei ihm an-
fragen (alſo das geringe Porto nicht ſcheuen),
ein nicht außer Acht zu laſſendes Anerbieten
unentgeldlich zu machen, welches für den An-
fragenden ſchon im nächſten Jahre ein jährliches
Einkommen bis zu 10,000 Mark, oder viertau-
ſend Thaler Pr. Ert. zur Folge haben kann.

Lübeck, im September 1849.
Commiſſions Düreau,

Petri- Kirchhof Nr. 308.
Die Herren Schuhmachermeiſter

hieſiger Stadt erlaube ich mir bei der bevorſtehenden naß-

empfiehlt billigſt

kalten Jahreszeit auf die Benutzung der Gutta-Percha-
Fabrikate zur Herſtellung eines waſſerdichten, warmen und
dauerhaften Fußwerks hierdurch aufmerkſam zu machen. Herr
Guſtav Ewald, Haupt Agent der patentirten Gutta-Percha-
Compagnie in London, hat in Leipzig ein Lager fertiger
Sohlen von verſchiedenſter Größe. Zum richtigen Auf-
nieten derſelben mittelſt einer Auflöſung der Subſtanz in
rectificirter Steinkohlentheer-Naphtha wird eine gedruckte
Anweiſung unentgeldlich vertheilt. Dünnere Sohlen von
Gutta-Percha können mit Vortheil, gleichwie Korkſohlen,
zwiſchen die Lederſohlen eingenäht werden. Das ſoge-
nannte Gutta-Percha-Papier würdeſtatt anderer Stoffe,
oder als Unterlage derſelben, zu Damenſchuhwerk verwendet
werden können.

Die drohende Cholera fordert dringend auf zur Vorſicht
und Sorgfalt gegen Erkältung der Füße und begünſtigt
daher die Verbreitung dieſer neuen Jnduſtrie.

z Dr. Krieg.

Beſtes, ſüßes, neues, ſelbſtgekochtes Pflaumenmuß von
ſchönen reifen Pflaumen empfiehlt L. A. WeddDelikate Pfeffergurken bei L. A. Wedd.

Limburger- und Kräuterkäſe, extra ſchön, bei
L. A. Weddy.

ſchön und höchſt billig, bei WeddAmerikaniſche Gummiſchuhe, in allen Größen, auffallend

billig, bei Weddy.AnzetgeDie ſo beliebt gewordenen warm gefütterten Bucks-
kinſchuhe mit Blätterſohlen, welche Filzſchuhe an
Wärme und Dauerhaftigkeit übextreffen, ſind in großer
Auswahl wieder zu haben bei

Louis Naumann in Merſeburg.
J Gasſparlampen, à Stück 3 Sgr. 9 Pf. jeder

Wirthſchaft zu empfehlen ſo wie in größeren Säulen auf
Kronleuchter anwendbar, die Stunde koſtet durchſchnittlich
14 Pf., ſind vorräthig und zu haben beim

Klempnermeiſter Thomas.
Merſeburg, den 9. October 1849.

Ein Capital von 266,000 Thaler
Preuß. Crt. kann man durch Anlegung von 8 Thaler
Pr. Ert. erlangen. Die Bedingungen dieſerhalb ertheilt
das Büreau von Joh. Poppe in Lübeck.

Concert Anzeige.
Mittwoch den 10. October

Grosses Militair-Extra- Concert,
gegeben von dem Musikchor des 419. Infan-
terie- Regiments im Saale des Bürgergartens.
Anfang 57 Uhr Mittags. Entré 5 Sgr. Pa-
milien aus 5 4 Personen bestehend 40 Sgr.

Buchbäncdler,
Musikmeister des 19. Inf. Reg.

Den 22. und 23. October e. als den Montag und
Dienstag nach Galli, ſollen die der Pfarre zu Neumarkt
vor Merſeburg zuſtehenden Getreidezinſen an den ſchon be-
kannten Stellen erhoben werden, was den betreffenden Cen-
ſiten hierdurch bekannt gemacht wird.

Eine hölzerne Hundehütte wird zu kaufen geſucht von
„wem, iſt in der Expedition dieſes Blattes zu erfahren.

Miſſionsfeſt in Nunſtädt
Mittwoch den 17. October e., Nachmit. 2 Uhr,
bei welchem P. Klee und P. Ahlfeld Predigt und Be-
richt übernommen haben.

Marktpreiſe vom 6. Ocetober.
thl.) ſo f. thl.)ſg.ſpf- thl. ſ. pf. (thl. g. pf-

Weizen 1 23 9 bis 2 Gerſte 21 3 bis 25Roggen 1 1 3 bis 1 26) Hafer 17 6 bis 213
Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bie
Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.
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Peilage zum S. Stück des Merſeburger
Gegen alle drei Angeklagte iſt Anklage wegen Anreizung

zum Aufruhr und Theilnahme daran erhoben. Alle drei
Angeklagte erklären ſich auf Befragen für nichtſchuldig. Rabe
insbeſondere beſtreitet, daß er die Aufforderung an die Land-
wehr verfaßt habe, geſteht aber zu, die Adreſſe an die Naiongal Verſammlung mit unterſchrieben zu haben. Rein-

hardt und Hildebrand beſtreiten die Anklage und geben nur
zu, als Deputirte bei dem zweiten demokratiſchen Congreß
geweſen zu ſein.

Es werden 22, theils Be theils Entlaſtungszeugen
vernommen und führen mehrere derſelben in Bezug auf
Reinhardt und Hildebrand an, daß Beide ſpäter von ihren
demokratiſchen Geſinnungen zurückgekommen ſeien.

Der Staats-Anwalt ſuchte das Schuldig der drei An-
geklagten nachzuweiſen, während die beiden Vertheidiger das
Nichtſchuldig beantragten. Nachdem das Reſultat der Ver-
handlungen vom Präſidenten nochmals mitgetheilt, wurden
folgende Thatfragen geſtellt

Jſt der Angeklagte Rabe ſchuldig dadurch, daß er die
Landwehrmänner von Mücheln und der Umgegend zu
bewegen ſuchte, der Einberufungsordre nicht Folge zu
leiſten, zum Aufruhr aufgereizt zu haben

2) Jſt der Angeklagte Reinhardt ſchuldig:
a durch Theilnahme an der Geldeinſammlung in der
Volksverſammlung zu Mücheln am 14. November
1848, oder

b) durch Verbreitung der Steuerverweigerungs-Plakate
kurz vor dem Beginn der Landwehr- Verſammlung
vom 28. November 1848, oder

e) durch ſeine, gegen die Autorität des Bürgermeiſters
Preſcher gerichteten Beſtrebungen oder durch alle
dieſe Umſtände zuſammengenommen zum Aufruhr
aufgereizt zu haben

3) Jſt der Angeklagte Hildebrand ſchuldig
a) durch ſeine Reden und Handlungen in der Volksver

ſammlung vom 14. November 1848 zu Mücheln, oder
durch Verbreitung von Steuerverweigerungs-Plakaten
der aufgelöſten National-Verſammlung, oder durch
beide Umſtände zuſammengenommen zum Aufruhr
aufgereizt zu haben

Die gedachten Fragen ad 2. und 3. wurden von den
Geſchwornen verneint, während die erſte bejaht wurde, und
zwar mit mehr als 7 Stimmen.

Jn Folge deſſen wurden Reinhardt und Hildebrand
vom Gerichtshof von Strafe und Koſten frei geſprochen.
Der Staats-Anwalt nahm hierauf ſeine Anträge auf Be-
ſtrafung der übrigen vier Angeklagten, den Schullehrer Jo-
hann Friedrich Auguſt Grabitz, den Apotheker Friedrich
Auguſt Hoffmann den Mehlhändler Johann Ernſt Adam
Küchenmeiſter zu Mücheln und den Rentier Johann Gott-
fried Rötſcher zu Wennungen, welche eben ſo, wie der Maurer
Hildebrandt durch Beſchluß des Königl. Appellations Ge-
richts hier, in Anklage verſetzt waren, zurück.

Gegen den Tiſchler Rabe beantragte der Staats-Anwalt
einjährige Einſtellung in eine Strafſection und Verluſt der
National-Kokarde, gegen den ausgebliebenen Angeklagten
Höhndorf 15 Monat Zuchthaus, Verluſt der National-
Kokarde und Kriegsdenkmünze, gegen den Francke einjährige
Einſtellung in eine Strafſection und die Ehrenſtrafen

Der Rechts Anwalt Götz, als Vertheidiger des Rabe,
hielt nach dem Geſetz vom 30. Juni 1849 höchſtens eine

Gefängnißſtrafe von 6 Wochen für angemeſſen.

Kreisblatts.
Der Gerichtshof erkannte:

1) gegen Höhndorf wegen Anreizung zum Aufruhr und
Majeſtätsbeleidigung auf 2 Jahr Zuchthaus und Ver-
luſt der National-Kokarde und Kriegsdenkmünze,

2) gegen Franke wegen Anreizung zum Aufruhr auf 18
Monate Einſtellung in eine Strafabtheilung,

3) gegen Rabe, wegen deſſelben Vergehens auf 9 Monate
Gefängnißſtrafe, und, wie bei Franke, auf Verſetzung
in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Verluſt der
National-Kokarde und des National-Militär-Abzeichens.

Am 12. September fand vor dem Schwurgerichtshofe
eine Verhandlung nicht ſtatt, weil dieſer Tag zur Fortſetzung
der an beiden vorgedachten Tagen verhandelten Sachen re
ſervirt worden war.

Fortſetzung folgt.)

Ein Brief Luthers.
Die Beſchlüſſe, welche die erſte Kammer in ihren drei

Sitzungen vom 2. bis 4. Oetober über das zwiſchen dem
Staat und den Religionsgeſellſchaften feſtzuſtellende Verhält
niß gefaßt hat, Beſchlüſſe, die größtentheils aus der Augſt
des Kleinglaubens hervorgegangen, leicht für die Kirche nicht
minder als für den Staat die bedenklichſten Folgen nach ſich
ziehen möchten, wenn ſie zum Geſetz erhoben werden ſollten,
mögen vorläufig durch den folgenden beziehungsreichen Brief
Dr. M. Luthers, den er zur Zeit des Augsburgiſchen Reichs
tags geſchrieben, wo die Evangeliſchen das Bekenntniß ihres
Glaubens Kaiſer Karl V. und allen Ständen des Reiches
übergeben hatten und nun vielfach von der feindlichen Partei
bedroht wurden, ihre Beleuchtung finden.

Dem achtbaren, hochgelahrten Herrn Georgio Brück,
der Rechten D. Churfürſtl. zu Sachſen Cantzler und Rath,
meinem günſtigen Herrn und freundlichen lieben Gevatter.

Gnade und Friede in Chriſto. Achtbarer, hochgelahrter
lieber Herr und Gevatter! Jch hab nur etlichemal an meinen
gnädigſten Herrn geſchrieben und an die Unſern daß ich
wohl denke, ich habe ſein zuviel gemacht, ſonderlich an meinen
gnädigſten Herrn, als ob ich gleich zweifelte, daß Gottes
Troſt und Hülfe mehr und ſtärker bei Sr. Churfürſtlichen
Gnaden wären denn bei mir. Jch habe es aber aus An
regung der Unſern gethan der etliche ſo wehmüthig und
ſorgfältig ſind als hätte Gott unſer vergeſſen, ſo er doch

Dieſe Beſchlüſſe lauten
g. 11. Die Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes die Vereinigung zu Re

ligionsgeſellſchaften und geiſtlichen Geſellſchaften, nach Maßgabe des
Art. 28., und der gemeinſamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung
wird anerkannt. Die Theilnahme an den bürgerlichen und ſtaats-
bürgerlichen Rechten iſt unabhängig von dem Unterſchiede des Re
ligiousbekenntniſſes inſoweit daſſelbe nicht an der Erfüllung der ent
ſprechenden Pflichten hindert.

Jede Religionsgeſellſchaft, welche auf den Schutz des Staates An
ſpruch macht, iſt verpflichtet, ihren Mitgliedern Ehrfurcht gegen
Gott, Gehorſam gegen die Geſetze, Treue gegen den Staat und ſittlich
gute Geſinnungen gegen alle Mitbürger einzuftößen.

Die chriſtliche Religion in ihren Hauptbekenntniſſen, wird als
die Religion der großen Mehrheit der Bewohner des Staates
in den religiös bürgerlichen Einrichtungen deſſelben unbeſchadet der
Religionsfreiheit der anders Glaubenden, zum Grunde gelegt.

9. 12. Die evangeliſche und römiſch-katholiſche Kirche ſo wie jede andere
Religionsgeſellſchaft ordnet und verwaltet ihre innern Angelegenheiten
ſelbſtſtändig, ihre äußern unter geſetzlich geordneter Mitwirkung des
Staates und der bürgerlichen Gemeinde und bleibt im Beſitz und
Genuß der für ihre Kultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke
beſtimmten Anſtalten Stiftungen und Fonds, ſo weit ſie darauf ein
Recht hat oder erwirbt,

e a
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unſer nicht kann vergeſſen. Es wäre denn, daß unſre Sache es andre Tyrannen unter dem Namen Kaiſerl. Maj. th
nicht ſeine Sache, und unſre Lehre nicht ſein Wort wäre.
Sonſt wo wir deß gewiß ſind und nicht zweifeln, daß es
ſeine Sache und Wort iſt, ſo iſt auch gewiß unſer Gebet
erhöret und die Hülfe ſchon beſchloſſen und zugerüſt, daß
uns geholfen werde. Das kann nicht fehlen. Denn er
ſpricht: kann auch ein Weib ihres Kindleins vergeſſen, daß
ſie ſich nicht ſollte erbarmen über ihre Leibesfrucht? Und ob
ſie deſſelbigen vergäße, ſo will ich doch dein nicht vergeſſen.
Siehe! Jch habe dich auf meine Hände gezeichnet. Jeſ. 49, 13.

Jch habe neulich zwei Wunder geſehen. Das erſte, da
ich zum Fenſter hinausſahe, die Sterne am Himmel und
das ganze ſchöne Gewölbe Gottes, und ſahe doch nirgend
keine Pfeiler, darauf der Meiſter ſolch Gewölbe geſetzt hatte.
Noch fiel der Himmel nicht ein, und ſtehet auch ſolch Ge-
wölbe noch feſte. Nun ſind etliche, die ſuchen ſolche Pfeiler
und wollten ſie gerne greifen und fühlen. Weil ſie denn
das nicht vermögen, zappeln und zittern ſie, als werde der
Himmel gewißlich einfallen, aus keiner andern Urſache,
denn daß ſie die Pfeiler nicht greifen noch ſehen wenn ſie
dieſelben greifen könnten, ſo ſtünde der Himmel feſte.

Das andre: Jch ſahe auch große dicke Wolken über
uns ſchweben, mit ſolcher Laſt, daß ſie möchten einem großen
Meere zu vergleichen ſein und ſahe doch keinen Boden, darauf
ſie ruhten und fuſſeten, noch keine Kuffen, darin ſie gefaſſet
wären noch fielen ſie dennoch auch nicht auf uns, ſondern
grüſſeten uns mit einem ſauren Angeſicht und flohen davon.
Da ſie vorüber waren, leuchtete hervor beide der Boden und
unſer Dach, der ſie gehalten hätte, der Regenbogen. Das
war doch ein ſchwacher, dünner geringer Boden und Dach,
daß es auch in den Wolken verſchwand, und mehr ein Schemen,
als durch ein gemalt Glas zu ſcheinen pflegt, denn ein ſolcher
gewaltiger Boden anzuſehen war, daß einer auch des Bo-
dens halber wohl ſo ſehr verzweifeln ſollte, als der großen
Waſſerlaſt dennoch fand ſichs in der That, daß ſolcher ohn-
mächtiger anzuſehen Schemen die Waſſerlaſt truge und uns
beſchützete. Noch ſind etliche, die des Waſſers und der Wol-
ken dicke und ſchwere Laſt mehr anſehen, achten und fürchten,
denn dieſen dünnen, ſchmalen und leichten Schemen. Denn
ſie wollten gern fühlen die Kraft ſolchen Schemens weil
ſie das nicht können, fürchten ſie, die Wolken werden eine
ewige Sündfluth änrichten.

Solches muß ich mit euer Achtbarkeit freundlicher Weiſe
ſcherzen und doch ungeſcherzt ſchreiben. Denn ich beſondre
Freude davon gehabt, daß ich erfahren habe, wie E. A. vor
allen andern einen guten Muth und getroſtes Herz hat in
dieſer unſrer Anfechtung. Jch hatte wohl gehofft, es ſollte
zum wenigſten welilicher Friede zu erhalten geweſen ſein,
aber Gottes Gedanken ſind weit über unſre Gedanken, und
iſt auch recht. Denn er, ſpricht St. Paulus, erhöret und
thut über alles, was wir verſtehen oder bitten. Denn wir
wiſſen nicht, wie wir bitten ſollen, Röm. 8. Sollte er uns
nun alſo erhören, wie wir bitten, daß der Kaiſer uns Friede
gebe, ſo möchts vielleicht heißen unter nicht über das, ſo
wir verſtehen, und ſollte wohl der Kaiſer und nicht Gott
die Ehre kriegen.

Aber nun will er ſelbſt uns Frieden ſchaffen daß er
allein die Ehre habe, die ihm auch allein gebührt. Nicht
daß wir hiermit Kaiſerl. Maj. verachten, ſondern bitten und
wünſchen, daß Kaiſerl. Maj. nicht wider Gott und Kaiſerl.
Recht vornehmen. Wo ſie aber das thäte, da Gott für ſei,
ſo wollen wir dennoch, als die treuen Unterthanen, nicht

unund alſo Kaiſerl. Maj. Namen und der Tyrannen Werk
unterſcheiden, gleich wie wir Gottes Namen ſo die Ketzer
und Lügner führen auch unterſcheiden und Gottes Namen
ehren und die Lügen meiden. Alſo ſollen und können wir
der Tyrannen Vornehmen gar nicht billigen noch annehmen,
das ſie unter Kaiſerl. Maj. Namen treiben.

Aber ſolch Werk, das uns Gott mit Gnaden gegeben
hat, wird er durch ſeinen Geiſt ſegnen und fördern und die
Weiſe, Zeit und Raum, uns zu helfen, wohl treffen und
nicht vergeſſen noch verſäumen. Sie habens noch nicht zur
Hälfte bracht, die Blutgierigen, was ſie jetzt anfahen. Sind
auch noch nicht alle wieder heim, oder dahin ſie gern wären.
Unſer Regenbogen iſt ſchwach, ihre Wolken ſind mächtig,
aber am Ende wird man gewahr werden, aus was für einem
Ton es gehe. Eure Achtbarkeit halte mir mein Geſchwätz
zu gute und tröſte N. und die andern alle. Chriſtus ſoll
mir unſern gnädigſten Herrn auch tröſten und halten dem
ſei Lob und Dank in Ewigkeit, Amen. Des Gnaden ich
auch E. A. befehle treulich.

Aus der Wüſten,“) den 5. Auguſt Anno 1530.
Martinus Luther, D.

Das iſt Coburg wo ſich Luther während des Reichstags in Augsburg
verborgen aufhielt, weil er damals noch unter der Reichsacht ſtand.

Darin heißt es u, A.: Nichtshören, als lediglich Anklagen des Einen gegen den Andern,
Jeder den Andern aller Jnfamie, des Verraths, der Schurkerei,
der Feigheit beſchuldigend bin ich dieſes widrig wüſten
Treibens ſo entfetzlich müde, daß ich den Tag glücklich
preiſe, an dem ich wieder meine Axt nehmen und Waldland
klären kann. Eh' nicht dieſes Geſchlecht vergangen iſt, wird
ein vernünftiger haltbarer Staat nicht erſtehen und kein
genialer, kräftiger, redlicher Mann das Steuer führen, weil,
ſobald ein ſolcher auftaucht, gleich eine ganze Meute jede
ſeiner Thaten, wie ſeinen redlichen Willen verdächtigt, und
ſo Mißtrauen ſäet, wo Vertrauen der Energie die Dauer
und die Stärkung verleihen ſoll. Das Geſchick hat es wohl-
wollend mit mir gemeint. Keine Epoche der Welt-
geſchichte, heißt es weiter, weiſt in einer ſo gewaltig beweg-
ten Zeit einen ſo offenen Bankerott an Genies oder großen
Chararteren auf, als die jetzige. Mittelmäßigkeit, Groß
rednerei, Schwätzerei und Maulheldenthum aller Ecken.“
Wie tief muß dieſes Urtheil eine Partei beſchämen, die noch
vor wenigen Wochen das Heft Deutſchlands in die Hand
nehmen zu wollen ſich das Anſehen gab. Und noch dazu
ein ſolches Verdammungsurtheil aus dem Munde ihres ge
feiertſten Parteichefs.

Zur Warnung.
Durch eine von dem ſächſ. Miniſterium des Jnnern und

der Finanzen erlaſſene Verordnung ſind die im Jahre 1849
ausgeprägten öſtr. Sechskreuzerſtücke, welche, obgleich ſie nur
einen Silberwerth von noch nicht ganz 15 Pfennigen haben,
den Zweineugroſchenſtücken gleichgerechnet zu werden pflegten,
vom 1. October d. J. an in Sachſen verboten worden da-
gegen ſollen die vor dem Jahre 1849 geprägten Sechskreuzer-
ſtilcke einſtweilen noch ferner geduldet werden. Alſo vorgeſehen!glauben, daß ſeine Kaiſerl. Maj. thue, ſondern denken, daß
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